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Information über die Erhebung einer Sonderumlage gemäß § 11 Abs. 6 der Satzung des Zweckver-

bandes Bioabfallverwertung Schwanebeck 

 

In der konstituierenden Sitzung am 24.10.2024 wurde mit der Beschlussvorlage BV 6/24 der Verbands-

vorsteher beauftragt, die Sonderumlage gemäß § 11 Absatz 6 der Zweckverbandssatzung i. V. m. Buch-

stabe E Anlage 1 der Zweckverbandssatzung für jedes Zweckverbandsmitglied einzeln festzusetzen und 

zu erheben.  

Die Sonderumlage wurde mit Bescheid vom 05.12.2024, versandt am 09.12.2024, gegenüber den 

Zweckverbandsmitgliedern erhoben. 
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